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Einlösefristen  

 

der Kranzkarten 

des St Gallischen Kantonalschützenverbandes 

 

 
        

 

Die Delegierten des St. Gallischen Kantonalschützenverbandes, haben an der 

Versammlung vom 17. März 2018 in Walenstadt, einer zeitlichen Befristung der 
Kranzkarten des SG KSV zugestimmt. 
 

 

 

 

Einlösefristen der alten Kranzkarten: 
 
 

Kranzkarten der Jahre 1999 und älter können bis zum 31.12.2020 eingelöst werden. 
 

 
Kranzkarten der Jahre 2000-2018 können bis zum 31.12.2033 eingelöst werden. 
 

 
Kranzkarten ab dem Jahr 2019 sind auf 15 Jahre befristet. 

 
 

 

 


